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1. Einfuhrung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dieser Arbeitshilfe méchten wir euch Uber die neue Regelung der AVR-Wurttemberg zur
Eingruppierung der Beschaftigten im handwerklichen Bereich informieren. Fur diese Gruppe der
Beschéftigten - insbesondere Kolleg:innen in der Haustechnik, in der Kuiche, in der
Hauswirtschaft und in der Reinigung - gelten ab 01.01.2026 neue
Regelungen zur Eingruppierung. Die Arbeitsrechtliche Kommission hat den
landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6 G zur Eingruppierung der Beschaftigten
im handwerklichen Bereich Baden-Wurttemberg, kurz EG-TV Nr. 6 G BW,
entsprechend unserer Tarifstrategie mitdem Grundsatz TVoD 1:1, in die AVR-
Wirttemberg (TV6D) ubernommen. Wie der Name schon sagt, ist dies kein
bundesweit gultiger Teil des Tarifvertrags des o6ffentlichen Dienstes, sondern
gilt nur fur Baden-Wiurttemberg. Leider hat sich die Arbeitgeberseite des
offentlichen Dienstes (VKA) bisher nicht auf eine neue Regelung auf
Bundesebene speziell fur den handwerklichen Bereich eingelassen. Deshalb gibt es diese
Regelung lediglich auf ,landesbezirklicher Ebene. Im September 2023 wurde der
landesbezirkliche Tarifvertrag im offentlichen Dienst neu vereinbart. Daher haben wir den
diakonischen Arbeitgebern vorgeschlagen, den Tarifvertrag zu Ubernehmen, auch mitdem Zielam
TVOD 1:1 dranzubleiben. Zudem war in den AVR-Wurttemberg zur Zeit der grundséatzlichen
Ubernahme des TVOD ausdriicklich vereinbart, dass bei einer Einigung im Bund oder auf
Landesebene, die Regelung des 6D ubernommen werden soll. Bis dahin galt eine eigene
diakonische Regelung. Manche erinnern sich; der alte ,H-Tarif galt seither mit einigen
Erganzungen weiter.

Unsere Tarifautomatik gilt zwar fur Entgeltbestandteile und Arbeitszeit, aber nicht fur die
sogenannten Mantelregelungen. Diese mussen wir deshalb in der Arbeitsrechtlichen Kommission
verhandeln. Als uns die diakonischen Arbeitgeber signalisierten, dass sie den landesbezirklichen
Tarifvertrag ebenfalls vollumfanglich (ibernehmen wollen, konnten wir uns auf die Ubernahme
und gemeinsame Einarbeitung in die AVR-Wlrttemberg verstandigen.

Mit der schriftlichen Arbeitshilfe wollen wir euch bei eurer Arbeit unterstitzen. SchlieBlich haben
wir als MAV bei der Einhaltung des Arbeits- und Tarifrechts nach § 35 b) MVG.Wurttemberg eine
Kontroll- und Wachterfunktion. Wir tragen mit dazu bei, dass Arbeits- und Tarifrecht verbindlich
eingehalten werden. Ganz konkret hat die MAV ein Mitbestimmungsrecht bei der Eingruppierung
nach 8§ 42 c) MVG.Wurttemberg und damit wir das tarifkonform machen kdnnen, mussen wir die
tariflichen Grundlagen zur Eingruppierung von allen Beschaftigten kennen. Wir stellen Euch die
neuen Regelungen vor, erlautern euch Schritt flr Schritt die wesentlichen Inhalte und stellen dar,
wer welche Aufgaben hat. Weitere Formate zur Unterstutzung sind geplant. Gerne wollen wir Euch
auch unsere Fortbildungen zur Eingruppierung ans Herz legen, denn die Arbeitshilfe kann keine
Eingruppierungsfortbildung ersetzen.

In diesem Sinne viel Erfolg bei der Nutzung der Informationen und Umsetzung in den
Einrichtungen.

Euer Martin Nestele
Stellv. AGMAV-Vorsitzender



2. Uberblick tiber die neue Eingruppierungsregelung im handwerklichen Bereich

2.1 Auf einen Blick: Was galt bisher und was ist neu

Bisher Neu

kurz gesagt:
Landesbezirklicher Tarifvertrag mit allgemeinen und

kurz gesagt:

Entgeltordnung,
allgemeine Titigkeitsmerkmale speziellen Tatigkeitsmerkmalen, sowie den
plus allgemeinen Tatigkeitsmerkmalen der
Teile aus der alten H-Berufsgruppeneinteilung Entegel:ordnung
plus

zusatzliche Regelungen im TV, wie z.B. Zulagen u.a.

Und hier Punkt fiir Punkt und wo es steht:

Inhalt Wo zu finden? Inhalt Wo zu finden?
Abweichende bzw. § 17 AVR-Wu/II Abweichende bzw. ergan- § 17 AVR-WU/II
erganzende Bestimmungen: (bis 31.12.2025) zende Bestimmungen ab dem
und 01.01.2026
MaBgabebestimmung zur
Eingruppierung von Zu812Abs. 1, Satz 1
handwerklichen AVR-WU/I
Tatigkeiten

» ,Mischung® aus: > ,,Mischung* aus:

a) den allgemeinen Anlage 1 EntgO in Teil | @) den allgemeinen f;’:d\;vsub/;;er:(ll?cher

Tatigkeitsmerkmalen der 2 AVR-Wu/I: Dort Teil Tatigkeitsmerkmalen der Tarifvertrag Nr. 6 G...

Entgeltordnung U et FITEEREE TS Anlage 2, Teil A
und und und Anlage 1 EntgO in Teil 2
AVR-WU/I: Dort Teil Al1 und
b) Teilen des alten Anlage 1c der AVR- AI2
,H-Tarifs“ aus der Wi: Nach B. im
Berufsgruppeneinteilung H Anhang die Anlage 1c: | b) den speziellen AVR-WU/I Teil 5
Berufsgruppen- Tatigkeitsmerkmalen des Landesbezirklicher
einteilung H landesbezirklichen Tarifvertrag Nr. 6 G...
TV Nr. 6 G BW Anlage 2, Teil B
In welchen Féllen a) oder b) | 8§ 29 Abs. 2 AVR-Wi/ll | sowie den weiteren AVR-Wii/l Teil 5
galt, wurde in einer Regelungen im TV, z.B. Landesbezirklicher
Ubergangsvorschriftin den Zulagen u.a. Tarifvertrag Nr. 6 G...
AVR-Wii/ll geregelt Insbes. §§3, 5, 6, 7
Bisher wurde zur Ein-gruppierung herangezogen Neu wird zur Eingruppierung herangezogen:
- 8§29 Abs. 2 AVR-Wu/II - Entgeltordnung Al1 in AVR-Wu
- Entgeltordnung: Al1 und Al2 in AVR-Wu/I - TVNr.6GinTeil 5 AVR-WU/I

Berufsgruppeneinteilung H: Anlage 1c AVR-Wu
B. Redaktioneller Anhang
Zuordnungstabelle: Anlage 3 in AVR-WU/II




2.2 Inhalt der Regelung

Landesbezirklicher Tarifvertrag Nr. 6 G zur Eingruppierung der Beschaftigten im handwerklichen
Bereich Baden-Wurttemberg - Entgeltgruppen-Tarifvertrag Nr. 6 G

§1 Geltungsbereich

§2 Hinweis auf 88 12, 13 Teil 2 AVR-WU/I zur Eingruppierung

§3 Richtlinie Gber betriebsinterne Gleichstellung

§4 Voriibergehende Ubertragung einer héherwertigen Tatigkeit

§5 Vorarbeiterzulage

§6 Leistungszulage

§7 Zulage fur Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder

§8 Uberleitungsregelungen

z.B.

Beibehaltung der Eingruppierung

Neufeststellung der Eingruppierung, wenn sich eine hohere Eingruppierung ergibt
Frist fur Neufestsetzung durch Arbeitgeber

Frist fur Widerspruch durch Beschaftigte

§9 Schlussvorschriften

Anlage 1
Anlage 2

Anlage 3

Vorbemerkungen zu den Regelungen
Entgeltgruppenverzeichnis

Teil A Allgemeine Tatigkeitsmerkmale EG 2-9
Teil B Spezielle Tatigkeitsmerkmale

Richtlinie Uber betriebsinterne Gleichstellungen

‘ Was wird in einem
Tarifvertrag geregelt?
- Tarifvertrag - einfach erklart



https://www.youtube.com/watch?v=sWff6RhaHtM
https://www.youtube.com/watch?v=sWff6RhaHtM
https://www.youtube.com/watch?v=sWff6RhaHtM
https://verdifanshop.scholzpromotion.shop/Kampfente.htm

3. Schritt fur Schritt durch die Regelung

a. Furwengilt der Tarifvertrag Nr.6 G
Dieser Tarifvertrag gilt fur Mitarbeitende im Geltungsbereich der AVR-Wu/I Buch, die
eine handwerkliche Tatigkeit im Sinne der Regelung ausiben.

b. Achtung: Mit der Einflihrung ab 1.1.2026 laufen Fristen

Eine mogliche Neufestsetzung der Eingruppierung aus Anlass der neuen
tariflichen Regelung, die nur stattfindet, wenn sich aus der Uberleitung eine
hohere Eingruppierung ergibt, muss bis spatestens zum 31.10.2026 erfolgen.

In den Fallen, in denen sich keine hohere Eingruppierung ergibt, sind die
Beschaftigten zum 01.01.2026 unter Beibehaltung ihrer bisherigen
Entgeltgruppe uibergeleitet.

Bei Beschéftigten, die vor dem 31.10.2026 aus dem Arbeitsverhaltnis
ausscheiden oder deren Titigkeit sich dndert, findet die 0.g. Uberpriifung vor
dem Ausscheiden bzw. vor der Anderung der Tatigkeit statt.

c. Zur Erinnerung: So funktioniert Eingruppierung
Grundsatzlich gilt die Eingruppierungsregelung nach § 12 Teil 2 AVR-WU/I.

Wichtige grundlegende Regelungen sind dabei

v

Die/Der Beschaftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren
Tatigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vortibergehend
auszuubende Tatigkeit entspricht. Das heit, Wenn zeitlich mindestens zur
Halfte Arbeitsvorgange anfallen, die fur sich genommen die Anforderungen eines
Tatigkeitsmerkmals oder mehrere Tatigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe
entsprechen.

Daher brauchen wir als MAV die Information von der Dienststellenleitung zur
Ubertragenen Tatigkeit, das heiBt eine qualifizierte Stellenbeschreibung bzw. die
Auflistung der Arbeitsvorgdnge mit den zeitlichen Anteilen im Sinne der
tariflichen Regelung.

Die einzelnen Merkmale werden in den Entgeltgruppen aufgefuhrt, z.B. ,,einfache
Tatigkeiten®, ,,abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf” oder ,hochwertige Tatigkeiten“ etc.

Dabei gilt: Spezielle Tatigkeitsmerkmale gehen vor allgemeinen
Tatigkeitsmerkmalen. In den speziellen Tatigkeitsmerkmalen werden Berufe oder
handwerkliche Tatigkeiten benannt: z.B. Beschaftigte in der Gebaudereinigung,
angelernte Kéch:innen, Gartner:innen, Hausmeister:innen u.a.

Bei Tatigkeitsdnderungen kann immer eine Umgruppierung bzw.
Hohergruppierung erfolgen - Initiativrecht der MAV!

Die Stufenzuordnung ist gesondert geregelt und richtet sich nach § 17 Teil 2 AVR-
Wu/l.

Die Regelung zur Stufenzuordnung hat sich nicht grundsatzlich gedndert. Sollte
eine Hohergruppierung die Folge der Uberleitung sein, gilt auch hier die



stufengleiche Hohergruppierung. Eine Besonderheit stellt eine
Hohergruppierung von der Entgeltgruppe 1 in die Entgeltgruppe 2 dar. Hierfur gibt
es eine Regelung in 8 Absatz 2 Satz 3. Nach Auffassung der AGMAV dlirfte es in
der Regel bisher keine Beschaftigten in der Entgeltgruppe 1 gegeben haben.

Vertiefende Kenntnisse zur Eingruppierung vermitteln wir euch in unseren Fortbildungen zur
Eingruppierung — Eingruppierung 1 und Eingruppierung 2.

AGMAV-Fortbildungen

Literaturtipp zur Eingruppierung: Eingruppierung TV6D-VKA in der =
Praxis von Annet Gamisch und Thomas Mohr, Walhalla- Verlag S TN
Eingruppierung
TVoD-VKA in der
Praxis

Die wesentlichen Tatigkeitsmerkmale

d. Allgemeine und spezielle Tatigkeitsmerkmale
Allgemeine Tatigkeitsmerkmale sind Tatigkeitsmerkmale ohne die konkrete Nennung
eines Tatigkeitsbereiches oder eines Berufes. Hier gibt es oft nur eine Unterscheidung
zwischen Tatigkeiten, die eine Berufsausbildung voraussetzen oder nicht; oder eine
Unterscheidung zwischen einfachen, schwierigen oder hochwertigen Tatigkeiten.
Spezielle Tatigkeitsmerkmale enthalten i.d.R. Tatigkeitsbereiche - z.B.
Gebaudereinigung — oder Berufe, wie Kdéchin oder Hausmeister/in.
Vorrang haben immer die speziellen Tatigkeitsmerkmale. Die Allgemeinen
Tatigkeitsmerkmale sind sogenannte ,,Auffangtatbestande®, wenn bei den speziellen
Tatigkeitsmerkmalen die Tatigkeit fur die Eingruppierung nicht aufgeftuihrt wird. Die
allgemeinen und die speziellen Tatigkeitsmerkmale gem. des Tarifvertrag sind in Anlage
2 enthalten. Zudem gelten identisch die allgemeinen Tatigkeitsmerkmale der
Entgeltordnung flr handwerkliche Tatigkeiten in Anlage 1 der Entgeltordnung AVR-WU/I,
dort Al1 und Al2.

e. Was bedeutet ,,betriebsinterne Gleichstellung“?
Der Tarifvertrag Nr.6 G enthalt eine Regelung zur betriebsinternen Gleichstellung. Diese
Regelung soll ermdglichen, dass Beschaftigte die mangels nachweisbarer, einschlagiger
abgeschlossener Berufsausbildung aber mit entsprechend vom Arbeitgeber
Ubertragener und auszuubender Tatigkeit auch in einer der Entgeltgruppen 5, 6 oder 7
eingruppiert werden konnen. Dies ist eine Kann-Regelung und Anlage 3 sieht dafur
bestimmte Voraussetzungen vor, namlich gleichwertige Fahigkeiten, Kenntnisse und
Erfahrungen, wie ein/e entsprechend ausgebildete/r Beschaftigte/r und frihestens nach
drei Jahren Tatigkeit beim gleichen Arbeitgeber. Die gleichwertigen Fahigkeiten konnen
z.B. durch Zertifikate der IHK 0.4. nachgewiesen werden. Auch eine lange Tatigkeitszeit,
d.h. mind. doppelt so lange wie die Dauer einer entsprechenden Ausbildungszeit kann
als gleichwertige Fahigkeit gelten. Zudem kdonnen handwerklich Beschaftigte mit mind.
20 Jahren Berufserfahrung auf dem Niveau der Entgeltgruppe 5 betriebsintern den
einschlagig ausgebildeten Beschéaftigten gleichstellt werden.


https://www.agmav-wuerttemberg.de/index.php/fortbildungen

4.

f. Zulagenregelungen: Inhalt und Anwendung

v' Vorarbeiterzulage
Vom Arbeitgeber eingesetzte Vorarbeiter:innen, die mind. zwei Beschéftigte
beaufsichtigen, erhalten eine Vorarbeiterzulage von 10 % des Tabellenentgelts der Stufe
3ihrer Entgeltgruppe. Stellvertretungen erhalten die Zulage fir den Zeitraum der
Ubernahme der Tétigkeit eines Vorarbeiters. Sonstige Bedingungen: siehe § 5 des
Tarifvertrags Nr. 6 G

v' Leistungszulage
Der Arbeitgeber kann eine freiwillige individuelle Zulage fur besondere Leistungen
gewahren.
Fur die Hohe gilt:
- EG 2-6: hochstens 15 % des Tabellenentgelts
- EG 7-a: hochstens 10 % des Tabellenentgelts
des Tabellenentgeltes der Stufe 1 der Entgeltgruppe.
Hochstens fur 25% der handwerklich Beschéaftigten.
Weitere Bedingungen: siehe 8 6 des Tarifvertrags Nr. 6 G

v Zulage fiir Ausbildungsbeauftragte und Ausbilder
Vom Arbeitgeber bestellte Ausbildungsbeauftragte erhalten eine monatliche Zulage in
Hohe von 100.- Euro, bei Teilzeit anteilig. Vom Arbeitgeber bestellte Ausbilder:innen gem.
BBiG bzw. der Handwerksordnung erhalten eine monatliche Zulage in Hohe von 175.-
Euro. Weitere Bedingungen: siehe 8 7 des Tarifvertrags Nr. 6 G.

g. Von der bisherigen Eingruppierung zur neuen Eingruppierung

v' Beschéftigte, die unter den Geltungsbereich dieser Regelung fallen sind zum 01.01.2026
unter Beibehaltung ihrer bisherigen Entgeltgruppe Ubergeleitet.

v Eine Neufeststellung der Eingruppierung findet aufgrund der Uberleitung in die
Tatigkeitsmerkmale der Anlage 2 des Tarifvertrags Nr. 6 G nur statt, wenn sich danach
eine hohere Eingruppierung ergibt. Dabei gilt fur die Stufenzuordnung die stufengleiche
Hohergruppierung gem. § 17 Absatz 4 Satz 1 Teil 2 AVR-WU/I. Der Arbeitgeber muss dies
ohne Antrag des/der Beschaftigten Uberprifen. Beschaftigte konnen einer
Hohergruppierung innerhalb von zwei Monaten ab Zugang der Mitteilung durch den
Arbeitgeber in Textform ohne Begrindung widersprechen. Dann bleibt es bei der
ursprunglichen Eingruppierung fur die Dauer der unverandert auszulibenden Tatigkeit.

v Die Neufeststellung muss bis spatestens 31.10.2026 erfolgen. Bei friiherem
Ausscheiden oder bei Tatigkeitsdnderungen findet die Uberpriifung vorher statt. Der
Arbeitgeber muss die Neufeststellung dem/der Beschaftigten mitteilen, dazu gehdrt die
Entgeltgruppe und Stufe sowie das sich daraus ergebende Tabellenentgelt.

Zustandigkeiten und erforderliche MaBnahmen - wer muss was tun?

Checklisten



Checkliste:
Was muss die MAV tun

Fet |

Kontroll- und Wachterfunktion gem. den allgemeinen Aufgaben nach §
35 Absatz 3 b MVG.Wu: Hier die Einhaltung des Tarifvertrags bzw. der
Eingruppierungsvorschriften.

Mitbestimmung bei der Eingruppierung gem. § 42c MVG.WuU bei
Neueinstellungen im handwerklichen Bereich oder bei Veranderung der
Tatigkeit. Bei einer Tatigkeitsanderung von bereits beschéaftigten
Mitarbeitenden auch Initiativrecht gem. § 47 MVG.Wu in Verbindung mit
§ 42 c MVG.WU.

Mitbestimmung aufgrund einer Hohergruppierung nach § 42c MVG.Wu.

Prufen, ob der Arbeitgeber die MAV gem. der Protokollerklarung bzw. der
entsprechenden MaBgabebestimmung informiert. Dort steht: ,Der
Arbeitgeber soll den Personal- bzw. Betriebsrat rechtzeitig vor Versand
der Neufestsetzungen an Beschaftigte/Beschaftigtengruppen dartber
informieren, dass die Neufestsetzungen als Vorgang abgeschlossen
sind.“ Zur Klarstellung: Dies erfolgt unabhangig von den
Beteiligungsrechten zur Eingruppierung bzw. Héhergruppierung. Darauf
achten, dass der Arbeitgeber die mogliche
Uberprufung/Héhergruppierung bis spatestens 31.10.2026 abschlieBt.

e Prufen, ob die Angaben zum Tarifvertrag in den zukunftigen
Arbeitsvertragen der betreffenden Mitarbeitenden enthalten sind . § 2
Abs. 1 Teil 2 AVR-WU/I sieht vor, dass ein Arbeitsvertrag entsprechend
der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 Teil 2 AVR-WU zu verwenden ist und mit der
Aufnahme dieses Tarifvertrags wurde auch das Arbeitsvertragsmuster
angepasst: Dort muss zukunftig im § 3 Buchst. b des Arbeitsvertrags auf
den Entgeltgruppen-Tarifvertrag Nr. 6 G BW Bezug genommen werden.



v

W,

Die Uberprifung der Eingruppierung von Mitarbeitenden im
Geltungsbereich des Tarifvertrags im Sinne einer moglichen Neufestsetzung
wegen einer Hohergruppierung.

Beteiligungsverfahren mit der MAV zur Mitbestimmung bei
Eingruppierung/Hbéhergruppierung nach § 42 ¢ MVG.WU durchflhren

Bei einer Hohergruppierung aus Anlass der Uberleitung die betroffenen
Mitarbeitenden informieren: Neue Entgeltgruppe, Stufe, Betrag gem.
Entgelttabelle

Bei Bedarf entsprechende Erganzung des Arbeitsvertrags

Neue Arbeitsvertrage entsprechend der Anderung des Muster-
Arbeitsvertrages der AVR-WU gestalten

Eingruppierung der Beschaftigten im Geltungsbereich des Tarifvertrags ab
01.01.2026 entsprechend den neuen Regelungen vornehmen.



|2

Checkliste:
Was muss der/die Mitarbeitende tun

Sich informieren bzw. Informationen vom Arbeitgeber und/oder der MAV
einholen.

Wie sonst auch die Gehaltsabrechnung prufen und bei Bedarf Anspruiche
gem. des neuen Tarifvertrags schriftlich geltend machen.

Prufen ob Anspruche aus den neuen Zulagen be- oder entstehen;
Vorabeiter:innenzulage, Leistungszulage oder
Ausbildungsbeauftragtenzulage oder Ausbilder:innenzulage.

Widerspruch gegen eine Neufestsetzung der Eingruppierung aus Anlass der
Uberleitung prufen und bei Bedarf Widerspruch in Textform einlegen. Frist
von 2 Monaten nach Zugang der Mitteilung durch den Arbeitgeber beachten.

Darauf achten, dass der Arbeitgeber die mogliche
Uberprifung/Hohergruppierung bis spatestens 31.10.2026 abschlieBt.



5. Wo steht was?

Was?

Wo? /Link zu...

Entgeltgruppen-Tarifvertrag Nr. 6 G
EG-TV Nr. 6 G BW

Teil 5 AVR-WU/I

Landesbezirklicher Tarifvertrag Nr.6 G zur
Eingruppierung der Beschaftigten im Bereich
Baden-Wurttemberg

Anlage 1 zum EG-TV Nr. 6 G BW:
Vorbemerkungen zum
Entgeltgruppenverzeichnis

Teil 5 AVR-WU/I
Anlage 1 —Vorbemerkungen

Anlage 2 zum EG-TV Nr. 6 G BW:
Allgemeine und Spezielle Tatigkeitsmerkmale

Teil 5 AVR-WU/I
Anlage 2 — Entgeltgruppenverzeichnis

Anlage 3 zum EG-TV Nr. 6 G BW:
Richtlinie Uber betriebsinterne
Gleichstellungen

Teil 5 AVR-WU/I
Anlage 3 — Richtlinie Uber betriebsinterne
Gleichstellungen

Grundlegende Eingruppierungsvorschrift in
AVR-WIi

§12, Teil 2 AVR-Wu/I
§ 12 (VKA) Eingruppierung

Grundlegender Hinweis zur
Eingruppierungsvorschrift in AVR-WU -
speziell fur handwerklichen Bereich

MaBgabebestimmung der AVR-Wu/l zu § 12
Abs. 1, Satz 1
MaBgabebestimmung

Grundlegende Regelungen zur
Stufenzuordnung

§ 17, Teil 2 AVR-WU/I
§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen

Entgeltordnung: Allgemeine
Tatigkeitsmerkmale

Anlage 1 EntgO in Teil 2 AVR-WU/I: Dort Teil
Al1 und Al2
Anlage 1 Entgeltordnung

Hinweis darauf, dass der Tarifvertrag flr den
handwerklichen Bereich gilt.

§17, AVR-WU/Il ab 01.01.26

8 17 Eingruppierung ab 1. Januar 2026 1l.Buch

Anwendung weiterer Tarifvertrage

Erganzungsbestimmung zu 8§ 36 Abs. 1
Buchst. abish

Erganzungungsbestimmung zur Geltung des
landesbezirklichen Tarifvertrags

Anderung im Muster-Arbeitsvertrag

Anlage 1 zu 8 2 Abs. 1 Teil 2 AVR-WU/I
§ 3 Buchst. b im Muster-Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsmuster



https://www.avr-württemberg.de/teil-5-ergaenzende-tarifvertraege-einschliesslich-ergaenzender-bestimmungen-2/landesbezirklicher-tarifvertrag-nr-6-g-zur-eingruppierung-der-beschaeftigten-im-handwerklichen-bereich-baden-wuerttemberg/
https://www.avr-württemberg.de/teil-5-ergaenzende-tarifvertraege-einschliesslich-ergaenzender-bestimmungen-2/landesbezirklicher-tarifvertrag-nr-6-g-zur-eingruppierung-der-beschaeftigten-im-handwerklichen-bereich-baden-wuerttemberg/
https://www.avr-württemberg.de/teil-5-ergaenzende-tarifvertraege-einschliesslich-ergaenzender-bestimmungen-2/landesbezirklicher-tarifvertrag-nr-6-g-zur-eingruppierung-der-beschaeftigten-im-handwerklichen-bereich-baden-wuerttemberg/
https://www.avr-württemberg.de/teil-5-ergaenzende-tarifvertraege-einschliesslich-ergaenzender-bestimmungen-2/anlage-1-vorbemerkungen/
https://www.avr-württemberg.de/teil-5-ergaenzende-tarifvertraege-einschliesslich-ergaenzender-bestimmungen-2/anlage-2-entgeltgruppenverzeichnis/
https://www.avr-württemberg.de/teil-5-ergaenzende-tarifvertraege-einschliesslich-ergaenzender-bestimmungen-2/anlage-3-richtlinie-ueber-betriebsinterne-gleichstellungen/
https://www.avr-württemberg.de/teil-5-ergaenzende-tarifvertraege-einschliesslich-ergaenzender-bestimmungen-2/anlage-3-richtlinie-ueber-betriebsinterne-gleichstellungen/
https://www.avr-württemberg.de/teil-2-bestimmungen-zum-tvoed-allgemeiner-teil/abschnitt-iii-eingruppierung-entgelt-und-sonstige-leistungen/§-12-vka-eingruppierung/
https://www.avr-württemberg.de/teil-2-bestimmungen-zum-tvoed-allgemeiner-teil/abschnitt-iii-eingruppierung-entgelt-und-sonstige-leistungen/§-12-vka-eingruppierung/
https://www.avr-württemberg.de/teil-2-bestimmungen-zum-tvoed-allgemeiner-teil/abschnitt-iii-eingruppierung-entgelt-und-sonstige-leistungen/§-17-allgemeine-regelungen-zu-den-stufen/
https://www.avr-württemberg.de/teil-2-bestimmungen-zum-tvoed-allgemeiner-teil/anlage-1-entgeltordnung-vka-seite-61/
https://www.avr-württemberg.de/§-17-eingruppierung-ab-1-januar-2026/
https://www.avr-württemberg.de/teil-2-bestimmungen-zum-tvoed-allgemeiner-teil/abschnitt-vi-uebergangs-und-schlussvorschriften/§-36-anwendung-weiterer-tarifvertraege-vka/
https://www.avr-württemberg.de/teil-2-bestimmungen-zum-tvoed-allgemeiner-teil/abschnitt-vi-uebergangs-und-schlussvorschriften/§-36-anwendung-weiterer-tarifvertraege-vka/
https://www.avr-württemberg.de/anlage-1-zu-§-2-abs-1-teil-2-avr-wue-i-arbeitsvertrag/
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